Ordnung über das Vorstudium im Rahmen des Programms Brücken ins Studium (BisS) an der Universität Siegen
§ 1 Zweck der Einrichtung des Vorstudiums 
Mit der Einrichtung des Vorstudiums bietet die Universität Siegen Menschen, die Zeit zur Studienorientierung benötigen und ein Studium planen, ein Angebot zur begleiteten Auswahlentscheidung und gezielten Vorbereitung auf ein Studium an. 
§ 2 Formelle Voraussetzungen 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme ins Vorstudium ist das Einreichen des Anmeldeformulars, das vollständig ausgefüllt (Name, Vorname ...) und unterschrieben sein muss.

(2) Voraussetzung für die Einschreibung ins Vorstudium ist das Vorliegen einer gültigen Hochschulzugangsberechtigung.
(3) Die Anmeldung zum Vorstudium erfolgt nach dem Erstgespräch mit der BisS Koordination. Sollte sich in diesem sowie in den folgenden Beratungsgesprächen herausstellen, dass der Teilnahmeinteressierte kein glaubhaftes Interesse an einer Studienorientierung hat, kann die Teilnahme von der/dem KoordinatorIn verweigert bzw. beendet werden. 
(4) Mit der Anmeldung müssen Vorstudierende erklären, dass sie die Angebote und Einrichtungen der Universität Siegen im Rahmen des Vorstudiums auf eigenes Risiko nutzen. 
(5) Minderjährige Teilnehmer müssen darüber hinaus eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten vorlegen. Die Erziehungsberechtigten stimmen mit der Unterschrift der Teilnahme unter den genannten Bedingungen zu. 
§ 3 Angebot
Das Angebot gliedert sich in fünf Module: 

1. Modul 1: Meine persönliche Studienwahlorientierung
Das Modul 1 umfasst die Beratungsgespräche mit der Koordination und die angeleitete Selbsterkundung, auf deren Grundlage zwischen dem/der TeilnehmerIn und der/m KoordinatorIn das individuelle Vorstudiencurriculum vereinbart wird. Im Vorstudiencurriculum wird die inhaltliche Gestaltung der Module innerhalb des jeweiligen Vorstudiensemesters geplant. Das Vorstudiencurriculum stellt eine Willensbekundung dar, die weder Ansprüche gegenüber der Universität und ihren Einrichtungen noch eine Bindung der Teilnehmer an die Universität Siegen begründet.

2. Modul 2: Bewerbungscoaching
Das Modul 2 beinhaltet Hilfestellung bei der Einschreibung ins Vorstudium sowie bei dem Bewerbungs- und Einschreibeverfahren an der Universität Siegen. 

3. Modul 3: Probesemester
Im Rahmen des Probesemesters können reguläre Lehrveranstaltungen verschiedener Fächer besucht werden, wenn dafür zu Beginn der Vorlesungszeit noch Plätze frei sind und die Lehrkraft ihr Einverständnis dafür erklärt. Dasselbe gilt für die freiwillige Teilnahme an Studien- und Prüfungsleistungen, welche begrenzt erlangt werden können. Ein Anspruch auf Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Studien- oder Prüfungsleistungen wird durch die Zulassung zum Vorstudium nicht begründet
4. Modul 4: Hilfen zum Studieneinstieg
In diesem Modul werden Workshops angeboten, die sowohl zur fachspezifischen Vorbereitung auf ein Studium als auch dem disziplinübergreifenden Kompetenzerwerb zur Stärkung der Studierfähigkeit dienen.
5. Modul 5: Vorstudienkolleg
Für die Dauer des Programms werden die Teilnehmer von einem/r studentischen MentorIn betreut, der/die als „role model“ seine Erfahrungen an die Teilnehmer weitergibt. 
Die MentorInnen betreuen zudem Kolleggruppen, die aus TeilnehmerInnen gebildet werden, die gemeinsame Interessen aufweisen. Bei regelmäßigen Gruppentreffen wird der gegenseitige Erfahrungsaustausch angestrebt.
§ 6 Prüfungen und Anerkennungsmöglichkeiten 
Während des Vorstudiums erworbene Studien- und Prüfungsleistungen können auf ein späteres Fachstudium anerkannt werden, wenn Sie inhaltlich identisch sind. Über die Anerkennung entscheidet der jeweilige Prüfungsausschuss desjenigen Fachstudienganges, für den die Anerkennung beantragt wird. Es dürfen insgesamt nicht mehr als 20 Leistungspunkte während der Programmlaufzeit erworben werden. 
§ 7 Dauer des Vorstudiums 
Das Vorstudium kann über einen Zeitraum von maximal zwei Semestern besucht werden. 

§ 8 Status 
Vorstudierende können auf Antrag als Vorstudierende eingeschrieben werden, wenn sie zum Zeitpunkt des Antrags über eine gültige Hochschulzugangsberechtigung für ein grundständiges Studienangebot der Universität Siegen verfügen. Der Antrag ist innerhalb der Einschreibefristen beim Studierendensekretariat zu stellen. Alles Weitere regelt die Einschreibungsordnung. 
§ 9 Beendigung der Teilnahme am Vorstudium
Die Beendigung des Vorstudiums kann durch schriftliche Mitteilung gegenüber der/dem KoordinatorIn jederzeit vom Vorstudierenden (oder dessen Erziehungsberechtigten) erklärt werden. Die Teilnahme am Vorstudium endet nach Ablauf von zwei Semestern automatisch. 
§ 10 Exmatrikulation im Vorstudium
Die Exmatrikulation im Vorstudium kann durch Beantragung im Studierendensekretariat jederzeit vom Vorstudierenden (oder dessen Erziehungsberechtigten) erklärt werden. Nach Ablauf der Dauer von maximal zwei Semestern endet eine Einschreibung als Vorstudierender an der Universität Siegen von Amts wegen. Wenn nichts Anderes gegenüber dem Studierendensekretariat beantragt wird, endet die Einschreibung zum Ende des Semesters, in dem die Exmatrikulation beantragt wird bzw. zum Ende des zweiten Semesters des Vorstudiums automatisch. 
§ 11 Gebühren 
Für die Teilnahme am Vorstudium werden keine Gebühren erhoben. Unbeschadet dessen werden bei Beantragung der Einschreibung und Rückmeldung die jeweils gültigen Beiträge für die Studierendenschaft, Sozialbeitrag für das Studentenwerk und für die Verkehrsbetriebe erhoben.
In Krafttreten 
Diese Ordnung tritt am XXXX in Kraft. 
